AfA-Bezirkskonferenz

1. März 2008, Bad Salzdetfurth

Antragsteller:
AfA  im SPD-Bezirk Hannover
Luxusteuer für Deutschland
Die AfA Bundeskonferenz möge beschließen:
Die AfA fordert den SPD Bundesvorstand und die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf  über die Besteuerung von Luxusgegenständen vorzunehmen.
1. Als Luxusgegenstände sind gemäß der Vermögensteuerrichtlinie, Abschnitt 68 Abs.1 diejenigen Waren und Gegenstände anzusehen, deren Anschaffung und Haltung einen Aufwand darstellen, der die als normal empfundene Lebenshaltung auffallend oder unangemessen übersteigt. Die Bundesregierung wird hiermit aufgefordert eine Liste zu erstellen die gemäß der Rechtssprechung der Finanzhöfe als Luxusgegenstände gelten.
2. Diese Liste ist ständig zu überarbeiten und auf den aktuellen Stand zu halten. Diese Liste muss entsprechend der sich verändernden technischen und sozialen Entwicklung in Bezug auf Luxusgegenstände aktualisiert werden.
3. Beim Erwerb von Luxusgegenständen wird, zusätzlich zur Mehrwertsteuer eine spezielle Verbrauchsteuer auf den Nettowarenwert in Höhe von 10 % erhoben. Diese Steuer darf auf gar keinen Fall von einer Anderen Steuer abziehbar sein.
Begründung:

Die Kinderarmut in Deutschland ist ein nicht mehr zu verschleiernde Wahrheit, immer mehr Familien können Ihre Kinder nicht mehr ausreichend kleiden und ernähren geschweige denn eine adäquate Ausbildung  ermöglichen. Alle Parteien des Deutschen Bundestages sprechen von der Förderung der Familie, aber wenn es um Taten geht fehlt immer das nötige Geld.
Die Luxusteuer ist eine Möglichkeit einerseits einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft zu schaffen und gleichzeitig eine Einnahmemöglichkeit für die sozialen Notwendigkeiten zu schaffen. Die öffentlichen Haushalte befinden sich in einer anhaltenden Finanzkrise. Wir können es uns als Sozialdemokraten nicht leisten auf der einen Seite die großen Kapitalgesellschaften ständig zu entlasten und die Arbeitnehmer ständig zu belasten.
Auch die Aussetzung der Vermögensteuer trägt dazu bei, das Einkommensstarke und Vermögende nicht mehr entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden. So stieg die Steuerlast für die Bürgerinnen und Bürger wie z.B. Mehrwert , Mineralöl- und Lohnsteuer auf rund 
70 %. Der Anteil der Unternehmenssteuern viel im selben Zeitraum auf unter 18%. Mit der Verringerung der Steuerlast für vermögende Schichten erhöht sich deren Dispositionsspielraum über Ihr Einkommen.
Wer den Reichtumsbericht der Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit und soziale Integration der SPD Bundestagsfraktion vom 23.10.07 gelesen hat kann nur zu dem Schluss kommen Die Luxusteuer für Deutschland ist nötiger denn Je. 

Prof. Dr. Ernst- Ulrich Huster sagt dazu,

Die Vermögenskonzentration in Deutschland hat sich 2003 gegenüber 1993 verstärkt: Besaßen 1993 die obersten 10 Prozent der Haushalte 44,7 Prozent, so hat sich deren Anteil bis 2003 auf 46,8 Prozent erhöht und liegt nun fast bei der hälfte aller Vermögenswerte.
Musste sich 1993  die untere Hälfte aller Einkommensbezieher mit weniger als 4,1 Prozent aller Vermögenswerte zufrieden geben, ist dieser Anteil bis 2003 noch weiter gesunken und zwar auf 3,8 Prozent.
Laut Artikel 3 Absatz 3 der Systemrichtlinien ist es möglich das bestimmte Waren  national einer über die Mehrwertsteuer hinausgehenden Besteuerung unterliegen. Damit können Mitgliedstaaten spezielle Verbrauchsteuern einführen, die nicht harmonisiert sind.
Auch die EKD hat in Ihrer Denkschrift zur Armut in Deutschland klar Stellung bezogen.  Ihr Vorsitzender Bischof Huber spricht in diesem Zusammenhang von einem Skandal. Ein wichtiges Steuerungselement zur Bekämpfung von Armut ist die Familienpolitik. Sie muss weit stärker als bisher an der Situation der Armen ausgerichtet werden. Hier spricht die EKD klar von Verteilungsgerechtigkeit und von materiellen Transferleistungen.
Die Besteuerung des Erwerbs von Luxusgegenständen eröffnet eine  Einnahmequelle, bei der insbesondere die tatsächlich wirtschaftlich leistungsfähigen Bevölkerungsschichten, die in den letzten Jahren durch verstärkte Steuerentlastungen kaum an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt waren, herangezogen werden. Damit würde, neben der verstärkten Besteuerung auf der Seite Einkommensentstehung, ein Schritt in Richtung sozialer Gerechtigkeit und der Umkehrung der Umverteilung von unten nach oben geleistet werden. Die Einnahmen aus der Besteuerung des Erwerbs von Luxusgegenständen werden gemäß der in der Finanzverfassung vorgegebenen Verteilung der Umsatzsteuer auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Die Frage der Besteuerung des Besitzes von Luxusgegenständen soll im Rahmen der Vermögensbesteuerung gesetzlich geregelt werden.

PAGE  
2

